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Landesverband Freie Tanz- und Theaterschaffende Baden-Württemberg e.V. 

Jägerweg 12 - 76532 Baden-Baden - Tel.: 07221/ 922 97 00 - E-Mail: info@laftbw.de 

Vergaberichtlinien für Zuwendungen zur Projektförderung „Kulturelle Bildung“ 
für freie professionelle Tanz- und Theaterschaffende 

Der Landesverband Freie Tanz- und Theaterschaffende Baden-Württemberg e.V. fördert seit 2009 im 

Auftrag des Landes mittels finanzieller Mittel, die vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und 

Kunst des Landes Baden-Württemberg in Stuttgart zur Verfügung gestellt werden, herausragende 

Projekte der Freien Tanz- und Theaterszene auf dem Gebiet der kulturellen Bildung für Kinder, 

Jugendliche, junge und ältere Erwachsene und Senioren aus Baden-Württemberg. 

Die Mindestförderung beträgt 2.000,00 Euro. Über die Bewilligung der Anträge entscheidet das 

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst auf Vorschlag einer für jeweils 3 Jahre 

gewählten, unabhängigen Fachjury nach dem Prinzip der einfachen Mehrheit. 

Die Jury setzt sich zusammen aus: 

 vom Landesverband Freie Tanz- und Theaterschaffende Baden-Württemberg zu berufende

Vertreter,

 von der Landesarbeitsgemeinschaft der Kulturinitiativen und soziokulturellen Zentren Baden-

Württemberg zu berufender Vertreter,

 vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst zu berufender Medienvertreter sowie

 vom Ministerium zu berufender Vertreter eines städtischen Kulturamtes

An den Jurysitzungen kann ein Vertreter des Ministeriums ohne Stimmrecht als Gast teilnehmen. 

Förderschwerpunkte 

Wie bei der herkömmlichen Projektförderung auch sollen sich die Projekte durch künstlerische 

Qualität, Originalität und Modellcharakter auszeichnen und Impulse für die Arbeit und 

Weiterentwicklung der Freien Theaterszene in Baden-Württemberg auf dem Gebiet der kulturellen 

Bildung geben.  

Die beteiligten Kinder, Jugendlichen, jungen oder älteren Erwachsenen oder Senioren in Baden-

Württemberg sollten aktiv in die Vorbereitungs- und Produktionsprozesse einbezogen werden und 

künstlerisch eigenständig an der Umsetzung mitwirken können. Es wäre wünschenswert, 

insbesondere Menschen an den Projekten zu beteiligen, die erschwert Zugang zu kulturellen 

Bildungsangeboten haben. Die Projekte sollen insbesondere auf einer Zusammenarbeit von 

professionellen KünstlerInnen und Kulturschaffenden mit ErzieherInnen, SozialpädagogInnen und 

LehrerInnen sowie der Kooperation zwischen Kultur-, Bildungs- und Kinder- und Jugendeinrichtungen 

in Baden-Württemberg basieren. Mit der Projektbeschreibung müssen auch die tanz-, musik- 

und/oder theaterpädagogischen Konzepte schlüssig dargestellt werden. Entscheidend für die 

Auswahl sind inhaltliche, künstlerische und pädagogische Qualität. 

Gefördert werden innovative Ansätze, die zur Entwicklung der kulturellen Bildung auf dem Gebiet 

der Darstellenden Kunst beitragen. Deshalb müssen die Projekte von der Vorbereitung bis hin zu den 

Aufführungen ausreichend dokumentiert werden. Es soll an dieser Stelle ausdrücklich darauf 
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hingewiesen werden, dass auch nicht erfolgreiche Projektumsetzungen wertvolle Beiträge für die 

Weiterentwicklung einer Konzeption auf dem Gebiet der kulturellen Bildung leisten können. Wenn 

man innovative Wege einschlägt, kann man auch in eine Sackgasse einbiegen. Deshalb ist es von 

großer Bedeutung, auch missglückte Projekte ausreichend zu dokumentieren, um Schwierigkeiten 

und Probleme in der Planung oder Umsetzung analysieren und zukünftig vermeiden zu können. 

Grundsätze der Förderung 

Der Landesverband Freie Tanz- und Theaterschaffende Baden-Württemberg fördert mit Mitteln des 

Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg herausragende 

Projekte im Bereich „Kulturelle Bildung“ der Freien professionellen Tanz-, u. Theaterszene in Baden-

Württemberg. Es können nur professionelle Freie Tanz- und Theaterschaffende (Einzelkünstler, GbRs, 

Vereine, GmbHs etc.) gefördert werden, die seit mindestens 2 Jahren freischaffend professionell tätig 

sind und ihren Sitz und Wirkungskreis in Baden-Württemberg haben sowie vom Land Baden-

Württemberg keine institutionelle Förderung erhalten (Klein- oder Regionaltheater, Landesbühnen, 

Stadt- und Staatstheater). Professionell bedeutet, dass Künstlerinnen und Künstler hauptberuflich 

freischaffend in der Darstellenden Kunst tätig sind und ihren Lebensunterhalt hauptsächlich (mehr 

als 50%) damit bestreiten. Die geförderten Vorhaben sollen sich durch Qualität, Originalität und 

Modellcharakter auszeichnen und Impulse für die Arbeit der Freien Kulturszene in Baden-

Württemberg geben. 

Die Projektförderung wird ausschließlich für die Produktionserstellung bis zur Premierenreife 

gewährt. Somit sind Kosten für die Premiere oder nachfolgende Aufführungen nicht Bestandteil des 

Antrags. Öffentliche Generalproben, Vorpremieren und/oder Premieren der jeweiligen Projekte 

müssen in Baden-Württemberg stattfinden.  

Bitte beachten Sie, dass Probenhonorare für selbständige Künstler (also auch freischaffende Grafiker, 

Fotografen, Dramaturgen, Kostümbildner, Bühnenbildner, Maskenbildner etc.) bei der 

Künstlersozialkasse Verwerterabgabepflichtig sind, sofern die jeweiligen Beteiligten, bedingt durch 

die zu Grunde liegende Rechtsform, auch gleichberechtigte Gesellschafter des produzierenden 

Unternehmens sind. Die Feststellung der Verwerterabgabepflicht kann mit der Abgabe des Antrags 

nicht vom Landesverband Freie Tanz- und Theaterschaffende Baden-Württemberg überprüft werden, 

sondern obliegt der Verantwortung der Antragssteller. 

Vergaberichtlinien 

Die Vergabe von Mitteln des Landesverbandes Freie Tanz- und Theaterschaffende Baden-

Württemberg erfolgt auf der Grundlage nachfolgender Vergaberichtlinien: 

1. Grundsätzlich können nur vollständig ausgefüllte, digitale Formulare zur Vergabe der

Fördermittel berücksichtigt werden. In unvorhergesehenen Fällen (z.B. Systemstörungen, etc.)

behält sich die Geschäftsstelle vor, die Anträge in 14-facher Ausfertigung, postalisch anzufordern.

2. Die Antragstellung an die Geschäftsstelle des LaFT erfolgt über ein digitales Antragsverfahren.

Das Online Formular zum Antragsverfahren des jeweiligen Förderprogrammes steht auf der LaFT-

Webseite (www.laftbw.de) unter dem Reiter „Förderinstrumente“ zur Verfügung.

3. Über die Förderung entscheidet das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst auf

Vorschlag einer unabhängigen Jury des Landesverbandes Freie Tanz- und Theaterschaffende

Baden-Württemberg nach dem Prinzip der einfachen Mehrheit. Ein Rechtsanspruch auf

http://www.laftbw.de/
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Förderung besteht nicht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Geschäftsstelle teilt die 

Entscheidungen der Jury den Antragstellern ohne Begründung mit. 

4. Die Antragsfristen sind verbindlich. Sie werden vom Landesverband Freie Tanz- und

Theaterschaffende Baden-Württemberg festgelegt. Anträge für Projektförderungen können ab

einem Monat vor Antragsfrist bis zum Stichtag, den 15. Mai, 24.00 Uhr online eingereicht

werden.

5. Die vom Landesverband Freie Tanz- und Theaterschaffende Baden-Württemberg e.V. bewilligten

Mittel müssen entsprechend den Allgemeinen Nebenbestimmungen zur Projektförderung

(ANBest-P) verwendet werden. Die ANBest-P sind Bestandteil des Bewilligungsbescheides. Dem

Bewilligungsbescheid wird ein verkürzter Antrag mit Finanzierungsplan beigelegt, der innerhalb

von 10 Tagen nach Erhalt mit einer rechtsverbindlichen Unterschrift bestätigt und an die

Geschäftsstelle weitergeleitet werden muss. Die Auszahlung erfolgt bei Probenbeginn,

frühestens jedoch 2 Monate vor der Premiere, sofern dem Landesverband Freie Tanz- und

Theaterschaffende Baden-Württemberg e.V. die Landesmittel vom Ministerium für Wissenschaft,

Forschung und Kunst rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden. Die Premierentermine müssen

der Geschäftsstelle unter Angabe der zugewiesenen Projektnummern und dem Projekttitel

spätestens 14 Tage vorher schriftlich mitgeteilt werden.

6. Bei allen Veröffentlichungen (Plakate, Programmhefte, Dokumentationen, Pressemitteilungen),

die im Zusammenhang mit dem geförderten Projekt stehen, ist an exponierter Stelle auf die

Förderung nach folgendem Muster hinzuweisen: „Gefördert durch den Landesverband Freie

Tanz- und Theaterschaffende Baden-Württemberg e.V. aus Mitteln des Ministeriums für

Wissenschaft, Forschung und Kunst“. Zudem muss das Landeswappen des Landes Baden-

Württemberg abgedruckt werden.

7. Wenn aus künstlerischen oder finanziellen Gründen die im Antrag beschriebene Konzeption

(Projektbeschreibung, Kosten- oder Finanzierungsplan, Premierentermin) geändert werden muss,

ist dies dem Landesverband Freie Tanz- und Theaterschaffende Baden-Württemberg

unverzüglich mitzuteilen.

8. Wenn eine Produktion nicht durchgeführt werden kann, ist dies ebenso dem Landesverband

Freie Tanz- und Theaterschaffende Baden-Württemberg unverzüglich mitzuteilen. Bereits

ausbezahlte Fördermittel müssen in diesem Fall  sofort auf das Konto des Landesverbandes Freie

Tanz- und Theaterschaffende Baden-Württemberg ohne Aufforderung zurück überwiesen

werden.

9. Die ordnungsgemäße Verwendung der Fördermittel ist spätestens 3 Monate nach Beendigung

des Projekts (Premiere) nachzuweisen. Der Verwendungsnachweis besteht aus einem

Sachbericht und einem zahlenmäßigen Nachweis der verwendeten Mittel. Hierfür muss das

Formular „Verwendungsnachweis/Projektförderung“ des Landesverbandes Freier Tanz- und

Theaterschaffender Baden-Württemberg e.V. in der Geschäftsstelle eingereicht werden. Da die

Förderung in Form einer Festbetragsfinanzierung erfolgt, müssen zum Nachweis der Verwendung

keine Belege beigefügt werden. Die Belege müssen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen 10

Jahre lang aufbewahrt werden. Es muss jedoch ein zahlenmäßiger Nachweis mit summarischer

Darstellung aller finanzieller Zuwendungen, Einnahmen und Ausgaben entsprechend der

Gliederung des der Bewilligung zugrunde gelegten Kosten- und Finanzierungsplans bzw. der vor

Beginn der Produktion eingereichten und genehmigten Änderungen erfolgen.

10. Der Landesverband Freier Tanz- und Theaterschaffender Baden-Württemberg e.V. kann ohne

Angabe von Gründen zur Prüfung des Verwendungsnachweises Kopien aller Belege incl. der

entsprechenden Verträge mit Mitarbeitern anfordern, die zeitlich chronologisch geordnet mit
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Angabe der Empfänger/Einzahler und dem Grund der Einnahme/Auszahlung der Geschäftsstelle 

zu übergeben sind. 

11. Mit dem Verwendungsnachweis ist dem Landesverband Freie Tanz- und Theaterschaffende

Baden-Württemberg e.V. eine kurze, aber aussagekräftige Dokumentation des Projekts von der

Vorbereitungsphase bis hin zu den Aufführungen, incl. einer DVD oder CD-Rom der szenischen

Darstellung, die den Stückablauf nachvollziehbar macht, einzureichen.

Widerruf der Förderzusage 

Die Förderzusage kann jederzeit widerrufen werden, wenn: 

1. der Zuwendungsempfänger gegen die Vergaberichtlinien für die Projektförderung verstößt,

2. der Zuwendungsempfänger eine ordnungsgemäße Geschäftsführung nicht mehr

sicherstellen kann,

3. der Zuwendungsempfänger sein der Förderentscheidung zugrunde liegendes Konzept

verlässt, ohne hierfür die Zustimmung der Jury des Landesverbandes Freie Tanz- und

Theaterschaffende Baden-Württemberg e.V. einzuholen.

Wenn Sie Fragen zu den vorhergehend aufgeführten Grundsätzen und Richtlinien oder zur 

Antragstellung haben, informieren Sie sich bitte in der Geschäftsstelle des Landesverbandes Freie 

Tanz- und Theaterschaffende Baden-Württemberg, um zu verhindern, dass Ihr Antrag aus formalen 

Gründen eventuell abgelehnt werden muss. Die Antragstellung und –beratung sowie die 

Fördermittelvergabe ist unabhängig von einer Mitgliedschaft im Landesverband Freie Tanz- und 

Theaterschaffende Baden-Württemberg. 

Datenschutzrechtliche Informationen  

Rechtsgrundlage der Verarbeitung personenbezogener Daten einschließlich möglicher berechtigter 

Interessen i. S. d. Art 6.  Abs. 1 lit a DSGVO. Bitte beachten Sie hierzu unsere datenschutzrechtlichen 

Informationen.  

Baden-Baden, Mai 2023 


